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Entgeltverzeichnis der Tagespflege 
 
 

 
Der tägliche Vergütungssatz setzt sich wie folgt zusammen: 
 
 

1. Allgemeine Pflegeleistungen  €  83,65  
 

2. Beförderung: 
 Das Entgelt für die Personalkosten unabhängigen laufenden Betriebskosten der 

Beförderung (ohne investive Kosten) beträgt  
entsprechend der Vereinbarung zwischen den Pflegekassen und der  
Einrichtung: 

 ☐ bis zu 3 Entfernungskilometer <einfache Entfernung  

zwischen der Einrichtung und der Wohnung des Tagesgastes> € 2,00 

☐ über 3 bis 7 Entfernungskilometer <einfache Entfernung  

zwischen der Einrichtung und der Wohnung des Tagesgastes> € 3,95 

☐ über 7 bis 11 Entfernungskilometer <einfache Entfernung  

zwischen der Einrichtung und der Wohnung des Tagesgastes> € 6,00 

☐  über 11 Entfernungskilometer <einfache Entfernung  

zwischen der Einrichtung und der Wohnung des Tagesgastes> € 7,95 
 

☐  Tagesgast nimmt Beförderung nicht in Anspruch 

 
 Nimmt der Tagesgast die vorgesehene Beförderung nicht wahr und teilt er dies 

mindestens fünf Tage vor der vorgesehenen Beförderung mit, erfolgt keine Berechnung 
der laufenden Betriebskosten des Fahrdienstes. Andernfalls erfolgt bei 
Nichtinanspruchnahme einer vereinbarten Beförderung eine Berechnung von 75% der 
laufenden Betriebskosten des Fahrdienstes, die im Falle der Beförderung angefallen 
wären. 
 

 Für die notwendige Beförderung von Rollstuhlfahrern, die im Rollstuhl transportiert 
werden, wird eine zusätzliche Pauschale von € 3,95 pro Tag unabhängig von der 
Entfernung berechnet. 

☐ ohne  Rollstuhl 

☐ mit Rollstuhl                                          € 3,95 

 
 

3. Entgelt für Unterkunft und Verpflegung pro Nutzungstag € 16,00 
 

4. Aufwendungen für betriebsnotwendige Investitionskosten  
pro Nutzungstag   € 13,67 
 

5. Ausbildungszuschlag (AFBW)   € 4,89 
     
 

 

 

 

 


